
IV. ResoJnIIonen- Aussclmß filrbesomlorepolltlsdte '"-undEnt~ (VJerIer Aussclmß) 

Organisation und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten raschen 
Entsendung von Ausbildungsgruppen, die bei nationalen 
Ausbildungsmaßnahmen behilflich sein können, Seminare 
i1her die Steuerung von Missionen sowie kurze Orientierungs
kurse am Amtssitz oder im Feld filr Stabsoffiziere beinhalten, 
ehe diese zu einer neuen Mission entsandt werden; 

51. ermutigt die Mitgliedstaaten, die über Friedens
sicherungsansbildungsprogramme verfügen. Infonnationen 
und Erfahrungen zu teilen und auf AntIag dem Personal 
anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, an der Arbeit na
tionaler Militllrakademien teüzunebmen. um bei der Auf
stellung von Ausbildungsprogrammen behilflich zu sein. und 
Personal anderer Mitg/iedstaaten aufzunehmen. die an der
artigen Programmen interessiert sind; 

52. befllrwortet die Schaffung von Zentren filr Friedens
sicherungsansbildung filr Militär- und ZivilpersonaI, je nach 
Bedarf auf nationaler oder regionaler Ebene; 

53. empfiehlt. daß die Gruppe Ansbildung als Anlmifstelle 
filr Friedenssicherungsansbildung in der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinslitze als Kootdinierungszentrum filr 
Angelegenheiten der Friedenssicherungsansbildung zwischen 
den Vereinten Nationen und nationalen sowie intematIonaien 
Zentren filr Friedenssicherungsansbildung fungiert, mit dem 
Ziel, Beziehungen mit Partnerorganisationen herzustellen und 
den Austausch von Unterrichtsmateria1 mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu filtdem; 

54. legt den Mitgliedstaaten 1Il1he zu prüfen. inwieweit es 
möglich ist, in ihren Regionen filr kurze Zeit kleine 
Ansbildungsgruppen ans in der Friedenssicherung erfahrenen 
Mitgliedstaaten zu bilden. die anderen Mitgliedstaaten be
hilflich sein können; 

55. legt dem Generalsekretär 1Il1he zu prOfen, inwieweit es 
möglich ist, eine Beratungsgruppe filr Ausbildung zu schaffen. 
die eine Verbindung zu nationalen und regiona1en Instinrtionen 
filr Friedenssicherungsansbildung gewährleisten würde, mit 
dem Ziel. die Hauptahteilung Friedenssicherungseinsätze bei 
der regelmäßigen ÜbeJ:pr!lfung des Ansbildungsbedarfs zu 
unterstötzen; 

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN ORGANISATIONEN 

56. betont die Notwendigkeit, eingedenk der Bestimmun
gen des Kapitels vm der Charta. die Zusammenarbeit und 
Kootdinierung zwischen den Vereinten Nationen und denjeni
gen regionalen Abmachungen und Organisationen zu ver-
stärken. die ihnen bei ihren Friedenssicherungsaktivitäten im 
Einklang mit ihrem Mandat, ihrem Wltkungshereich und ihrer 
Zusammensetzung bebilflich sein können. und ermutigt den 
Generalsekretär und die Mitgliedstaaten zu prOfen, wie diesen 
regionalen Abmachungen und OIganisationen bei den genann
ten Aktivitäten Unterstützung gewährt werden kann; 

57. nimmt Kenntnis von der jüngsten Initiative des 
Generalsekretärs. BOl Amtssitz eine informelle Sitzung mit 
VeIln,teID regionaler Abmachungen und OIganisationen sowie 
mit anderen zwischenstaatlichen Organisationen zu ver
ansta1ten; 

58. nimmt at4JenIem Kenntnis von der jüngsten Arbeit des 
Sonderansschusses filr die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung des Wortlauts der 

Erk\linmg i1her die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichmngen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
inteIDationaien Sicherbeit"; 

*** 
59. empjiehJt filr den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschlllge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshm1shalt 1994-1995 haben sollte, die zusl!tzlichen Kosten 
ans den von der Generalversamm\ung filr diesen Zweijah
reszeitraum gebilligten Haushaltsmitteln zu bestreiten; 

60. besc1lließt. daß der Sonderansschuß filr Friedens
sicherungseinslllze im Einklang mit seinem Mandat seine 
Bemühungen um eine umfassende Überprüfung aller Thi\
aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungseinslltze 
fortsetzen soll; 

61. enucbt den Sonderansschuß filr Friedenssicherungs
einslitze, der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten 
Thgung einen Bericht über seine Arbeit vorzulegen; 

62. bittet die Mitgliedstaaten. dem Generalsekretär bis 
zum 1. Miirz 1995 weitere Stellungnahmen und Anregungen 
betreffend die Friedenssicherungseinslllze vorzulegen und 
darin in großen Zügen praktische Vorschllige zu bestimmten 
Punkten zu unterbreiten, die der SonderausschllB eingehender 
behandeln könnte; 

63. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen eine Zusammenstellung der erwllhnten 
Stellungnahmen und Anregungen anzufertigen und dem 
Sonderansschuß bis zum 30. Miirz 1995 vorzulegen; 

64. besc1lließt, den Punkt "Umfassende ÜheIprilfung aller 
Thi\aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

83. Plenanitzung 
9. Dezember 1994 

4!1J38. lDfonnationsfragen 

A 

INFORMATION IM DmNSTB DER MBNSCHH1!lT 

Die GetIBralversammlung. 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses"'. 

sowie Kenntnis tlBhmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Infonnationsfragen"". 

fordert alle Länder. die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, 11ßChdrlIcklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Gnmdsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 

.. Der Wortlaut der l!tkIIirung findet sich In der Ao!age zu ResolIItlOJ! 
491S7. die VOJ! der GeneraI_Iung am 9. )Jewnter 1994...-.J>scbf"" 
wurde. 
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Grundsätze der Presse- und Ioformationsfteiheit sowie der gen, die in den EntwicklungsJIIndenl unter öffentlicher 
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, wie auch privater Schirmherrschaft bereits überall 
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern durchgefllhrt werden; 
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitllten und 
die sich daraus ergehenden vielfllltigen Folgen, die sich auf die 
Fllhigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien 
sowie von Einzelpersonen in den Entwick1ungsländem 8U8-

. wirken, Infonnationen zu verbreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kultureJIen und ethischen WertvoIStellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die 
Vielfalt der Ioformationsquellen und den freien Zugang zu 
Ioformationen zu sichern, und in Anerkenoung der in diesem 
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren 
heißt, "neuen Weltinfonnations- und -kommunikationsord
nung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozeß 
ZU sehen ist": 

a) ZllsammenZllarbeiten und zusammenzuwirken, um die 
beatehenden Disparitäten im lnformationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringern, indem sie den Aushau der Kommunika
tionsinfrastruktun und -kapazitllten in den Entwicklungs
ländern stlIrker unterstlltzen, unter gehlihrender BerOcksichti
gang der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie 
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den 
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick
lungslliJWern ZII gestIltten, frei und lInabhängig ihre eigene 
Ioformations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, 
Medien und Einzelpersonen stlIrker am Kommunikations
prozeß zu beteiligen und einen freien lnformationsfluß auf 
allen Ebenen sicherzustallen; 

b) sicherzustellen, dn8 10urnalisten ihrer beruflichen 
. Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können 
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden zu verurteilen; 

c) Unterstlltzung zu gewllhren, damit die praktischen 
Ausbildungsprogramme ffIr Presse-, Hörfunk- und Fernseh
joumalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den 
Entwicklungsländern beibebalten und ausgebaut werden; 

tl) regionale Bemühungen und die zusammenarbeit 
zwischen den Entwick1ungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs
ländern zu fördern, um das Kommunikationspotential zu 
stlIrken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikations
technologien in den Entwick1ungs1ändern, insbesondere in den 
Bereichen Ausbildung und Ioformationsverbreitnng, zu 
verbessern; 

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit ZU 

bemühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien unter gebllbrender BerOcksich
tigang ihrer Interessen und BedOrfnisse im Informations
bereich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen bereits getroffenen Maßnalunen jede mögliche 
Unterstützung und HiIfe zu gewähren, wozu insbesondere auch 
folgende Maßnahmen gehören: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die ffIr die Verbesserung der Infonna
tions- und Kommunikationssyateme in den Entwick
lungsländern unerllißlich sind, und Unterstiltzung bei 
der FortfIIhrung beziehungsweise beim Ausbau 
praktischer Ausbildungsprogramme, wie etwa derjeni-

ü) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter EInsatz ihrer 
nstionalen und regionalen Ressourcen über die ihren 
nstionaIen BedfIrfnissen entsprechenden Kmnmllnika
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere ffIr Hörfunk- und Fernseh
sendungen, zu verfllgen; 

ili) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick
lungsländern; 

iv) die den ErfonIernissen entspreehende Erleichternng 
des Zugangs der Entwicklungsländer zu den auf dem 
freien Markt erbiIltlichen modernen Kommunikations
technologien; 

f) volle UnterstiItZung ffIr das von der Organisation der 
Vereinten Nationen ffIr Erziehung, WlSSeDSCbaft und Kultur 
getragene Internationale Programm ffIr die Entwicklung des 
Kommunikationswesens6J zu gewlIhren, mit dem öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen. 

B 

83. Plenars/tvmg 
9. Dezember 1994 

INFoRMATIONSPOLITIK UND INFoRMATIONSTÄTIGKBlT 
DER VI!RI!INTI!N NXI'IONEN 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftigung ihrer fiIhrenden Rolle bei der Ausarbeitnng, 
Koordinierung und Abstimmung der lnformationspolitik und 
der Ioformationstitigkeit der Vereinten Nationen, 

sowie erneut erklilrend, dn8 der Genela!sekretlir sicher
steUen soU, dn8 die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Infonnation als Koordinierungsatelle ffIr die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Öffent
lichkeitsarbeit unter BerOcksichtigung der Ziele und Grundsi!t
ze der Charta der Vereinten Nationen, der von der Generalver
sammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und der 
Empfehlungen des Infonnationsansschnsses intensiviert und 
verbessert wird, 

Kenntnis nehmend von allen Berichten des Generalsekre
tIIrs, die dem lnfonnati(lßsallsschuß auf seiner sechzehnten 
Thgung vorgelegt wurden, 

1. beschließt, die Rolle des lnfonnatioDsausschlJSSCS zu 
konsolidieren, der ihr wichtigstes Nebenorgan ffIr die Abgabe 
von Empfehlungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Selaetariats-HauptabteiIung Presse und Infonnation ist; 

2. fordert den Generalsekretllr auf, die die Ioformations
politik und Informationstitigkeit der Vereinten Nationen 



belxeffenden Empfehlungen in Ziffer 2 der Resolution 48/44 B 
vom 10. Dezember 1993 vollinhaltlich umzusetzen; 

3. beschließt jedoch, nach der Schaffung eines geeinten 
und demokratischen SOdafrikas ohne Rassenschranken, die 
Informationsbemühungen der Vereinten Nationen zur Beseiti
gong der Apartheid einzustellen; 

4. nlmm1 mit Genugtuung Kell1lt1lis vom wertvollen 
Beitrag der Hauptabteilung Presse und Information zur 
Beseitigung der Apartheid; 

5. nlmm1 Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
über die periodischen und die wichtigsten Vetöffentlichungen 
der Hauptabteilung Presse und Information" und bittet nach
drücklich darum, daß alles getan wird. um die rechtzeitige 
Herstellung und Verteilung der wichtigsten Veröffentlichun
gen der Hauptabteilung sicherzustellen, insbesondere der 
Zeitschrift UN Clmmlcle, des Yearbook 0/ the United Nations 
(Jahrbuch der Vereinten Nationen) und der Publikation Afrlca 
Recovery, untet _ Wahrung der redaktionellen Unabhän
gigkeit und einer sachlich richtigen Berichterstattung und untet 
Sicherstellung dessen, daß ihre Veröffentlichungen aus
reichende, objektive und ausgewogene Infonnationen Ober die 
Fragen enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen 
befassen, und daß auch etwaigen abweichenden Meinungen 
Raum gegeben wird; 

6. nlmm1 tJl4Perdem KeII1It1Iis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober den Status des Development Forum" 
und legt dem Gemeinsamen Infonnationsausschuß der 
Vereinten Nationen nabe, seine Behnndlung der Frage fort
zusetzen; 

7. ersucht die Leitung der Hauptabteilung Presse und 
Infortnation, alle Veröffentlichungen und vorgeschlagenen 
Veröffentlichungen der Hauptabteilung zu prilfen, um sicher
zustellen, daß alle Veröffentlichungen einem nachweisbaren 
Bedarf entsprechen, sich nicht mit anderen VerOffendiehungen 
innerhalb und außerbalb des Systems der Vereinten Nationen 
Oberschneiden und kosteuwirksam sind, und dem Informa
tionsausschuß auf seiner siebzehnten Arbeitstagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

8. bekrlJftlgt, welche WIChtigkeit die Mitg1iedstaaten der 
Rolle der Informationszentren der Vereinten Nationen im 

. Hinblick auf die wirksante und umfassende Verbreilxmg von 
Informationen über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen 
beimessen, insbesondere in den Entwicklungslllndern und in 
den Umbruchländern; 

9. nimmt KeII1It1Iis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
Ober die Ergebnisse des Versuchs, Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen in Ortsbüros des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen einzugliedern", und bittet den Ge
nera1sekretär, dies soweit möglich und von Fall zu Fall untet 
Beröcksicbtigong der Auffassungen des Gastlandes auch 
weitet zu tun und dabei sicherzustellen, daß sich dies nicht 
nachteilig auf die Informationsaufgaben und Informationszen
tren der Vereinten Nationen auswirkt, und dem Informations
ausschuß darüber Bericht zu erstatten; 
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10. bekrlJftlgt die Rolle, die der Generalversammlung in 
~g auf die Eröffnung neuer Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet außerdem den 
Generalsekretär, alle von ibm für notwendig eracbteten 
Empfehlungen in bezug auf die Errichtuag und den Standort 
dieser Zentren abzugeben; 

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIlI 
Ober die Zuweisung von Ressoun:en an die Informationszen
tren der Vereinten Nationen im Jabre 1993"' und fordert ihn 
auf, weitetbin Mittel und Wege zu untersuchen, um eine 
ausgewogenere und rationellere Verteilung der verfllgbaren 
Ressourcen an alle Informationszentren der Vereinten Natio
nen zu gewährleisten, und dem InformationSI!!Isschuß auf 
seiner siebzehnten 'Thgong darüber Bericht zu erstatten; 

12. begriIßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaatell 
ergriffen haben, um die Informationszentren der Vereinten 
Nationen in ihren jeweiligen HauptstlIdten finanziell und 
materiell zu untetstOtzen; 

13. nimmt KeIl1lt1lis von den Fortschritten, die bei der 
Ausarbeilxmg der Vereinbarungen über eine InformationssteUe 
der Vereinten Nationen in Warscbau erzielt wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhnndenen 
Ressourcen der Hauptabteilung Presse und Information die 
diesbezilglichen Vorbereitungen mit der Regierung Polens 
fortzusetzen; 

14. nimmt cu4ßerdem Kenntnis von den Fortschritten, die 
der GeneraIsekretIl und die deutschen Behörden im Hinblick 
auf die Errichtung eines Infonnationszentrums der Vereinten 
Nationen in Bonn im Rahmen der bestehenden Ressourcen der 
Hauptabteilung Presse und Information erzielt haben; 

15. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die der Generalsekretär ergtiffen hat beziehungsweise ergreift, 
um Infonnationszentren der Vereinten Nationen in Sanaa, 
Blliumbura, Daressalam und Dhaka zu errichten beziehungs
weise zu reaktivieren oder zu stärken; 

16. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Ge
nera1sekre1iir zur Reaktivierung des Informationszentrums der 
Vereinten Nationen in Thheran ergriffen hat, und fordert den 
Genera1sekretlir auf, dem Infonnationsansschuß auf seiner 
siebzehnten 'llIgong über die voDstlindige Reaktivierung dieses 
Infonnationszentrums Bericht zu erstatten; 

17. begr4fJt die fortgesetzte und verstllrkte Zusammen
arbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Information 
und der Friedensuniversitl!t in Costa Rica, die als Koordinie
rungsstelle für die Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen und für die Verbreitung von Infonnationsmaterial 
Ober die Vereinten Nationen fungiert; 

18. nimmt Kenntnis von den Antriigen Bulgariens, Costa 
Ricas, Gabuns, Guineas, Haitis und der Slowakei auf Er
richtung von Informationszentren beziehungsweise Informa
tionsstellen; 

19. bekundet Ihre voUe Umerst/ltt.U1lg für eine umfussende 
und scbnelle Berichterstattung über die Tätigkeiten der 
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Vereinten Nationen durch die Portset7llng der Vwöffentli- 49/39. informationen aus den GebIeten ohne Selbst· 
chung der Pressemitteilungen der Vereinten Nationen in regIerung, lIbermittelt gemlIß ArtIkel 73 e) der 
beiden Arbeitssprachen des Sekretariots; Charta der ~ Nationen 

20. legt dem Genera1sekretär nahe. Mittel und Wege zu 
untersuchen. um dem Hörfuok der Vereinten Nationen 
weltweit hteiteten Zugang zu Hörfunkstationen zu verschsft'en, 
in Anbetracht dessen. daß der Hörfuok eines der kostenwirk
samsten und weitreichendsten Medien ist, die der Haupt
ohteilung Presse und Information zur VerfI1gung stehen; 

21. nimmt KennI11is von den im Bericht des Generalsekte
tärs" enthaltenen Empfehlungen und Bemerkungen der 
Mitgli...-Jstaatm und bittet diejenigen Mitgliedstaaten. die dies 
wilnscben, dem Generalsekretär bis zum 1. Februar 1995 ihre 
Bemerkungen und Vorschlllge Ober Möglichkeiten zur 
FIlrdenmg des Ausbaus der Kommlluikationsinfrastruktoren 
und -kapazitllten in den Entwicklungsländern vorzulegen, mit 
dem Ziel. die jilngsten Erfahrungen bei der internationalen 
Zusammenarbeit 7llsammenznfas_. damit die Entwicklungs
liinder ihre eigenen Informations- und Kommunikations
kapozitliten frei und unabhängig entwickeln können. und 
ersucht den GeneralsekretlI. dem Informationsausscbuß auf 
seiner siebzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

22. empflehll. der Vorstand des Informationsausschusses 
möge zur Erleichterung des ständigen Kontokts zwischen der 
Hauptabteilung Presse und Iofonnation und dem Informations
ausschuß in der Zeit zwischen den Thgungen gemeinsam mit 
den Vertretern jedet Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 

,ChInas, in engeI Zusantmenarbeit mit den Mitgliedern des 
Ausschusses. je nach Bedarf zusammentreten und in regel
milßigen Abständen mit den Vwlielein der Hauptahteilung 
Konsoltationen abhalten; 

23. nimmt KennI11is von dem Brsochen Belarus' und der 
Uktaine. die Möglichkeit zu etwiigen. anllißlich des zehnten 
Iahrestags der Katastrophe von 1kcheroobyl im Iahre 1996 ein 
systemweites ProgtanIm auszuarbeiten und dw:chzufllhren; 

24. ersucht den Generalsekretär. dem Iofonnationsaus
schuß auf seiner siebzehnten Tagung und der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Tagung Ober die Tätigkeit der 
Hauptahteilung Presse und Information und Ober die Durch
fllhnmg der in dieser Resolution enthaltenen Empfehlungen 
Bericht zu erstotteo; 

25. beschlUifJt. daß die siebzehnte Tagung des Infonna
tionsausscbosses zehn Arbeitstoge dauern soll. und bitter den 
Vorstand des Ausschusses. zu untersuchen. wie die dem 
Ausschuß zur Verfllgung stehende Zeit am besten genl1tzt 
wetden könnte; 

26. ersucht den lnformationsallsscbllß. der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Thgung Bericht zu erstatten; 

27. beschlhißt, den Punkt "lnformationsfragen" in die 
vorll!ufige Thgesordnung ihrer :fIIttbjgsten Thgung auf
zunehmen. 

.. AlAC.19lll1994/8. 

83. Plenors/tvmg 
9. Dezember 1994 

Die Generalversammlung. 

nach PrlIfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
scbllSS"S ffIr den Stand der Verwirklichung der Brldlirung Ober 
die Gewllhrung der Unabblingigkeit an koloniale LiInder und 
Völker Ober die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen Ilbermittelten Informationen aus den Gebieten ohne 
Selbsttegienmg"' und nach Prilfung der vom Sonderausscbuß 
hinsichtlich dieser Informationen eJgriffenen MaBuahmen. 

sowie nach PrlIfung des Berichts des General.sekretllr zu 
dieser Frage". 

unler Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemlI8 Artikel 73 e) der Charta 
Obermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der 
PrDfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
enthaltenen Erkliirung Ober die Gewllhrung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise zu beriIck
sichtigen, 

sowie unler Hinweis auf ihre Resolution 48145 vom 
10. Dezember 1993. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) Obertragenen 
Aufgaben weiter wahrzunehmen. 

betonend. wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmilchte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er
stellenden Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete recht
zeitig ausreichende Informationen gemlI8 Artikel 73 e) der 
Charta Ilbermitteln, 

1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderaussch~ 
ffIr den Stand der Verwirklichung der Erkliirung Ober die 
GewlIhrung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und 
Völker. das sich auf die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen Ubermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht; 

2. erkllJrt erneut. daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemlI8 Artikel 73 e) der Charta Informationen Ober 
das 6etreffende Gebiet Ilbermitteln sou. soInnge kein Beschluß 
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet 
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI 
der Charta erInngt hat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmllchte, dem 
Generalsekretli jetzt und auch kiinftig splitesteDs sechs Monste 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Iofonnationen 
sowie möglichst ausfilhrliche Informationen Ober politische 
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu 
Obermitteln; 

4. ersucht den Genera1sekretlI. im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafiIr Sorge zu tragen, daß ausreichende 

" (JjfI1Jelks Protokoll der Generaltlenammlung. N~ 
Tagung. BeIJags 23 (Al49123) Kap. W • 

.. Al49/384 • 




